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Textliche Festsetzung, Kennzeichnung und Hinweise zum 
Bebauungsplan Nr. 543 - Hessenstraße -  
 
 

Textliche Festsetzung 
 
Innerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche sind acht Laubbaumhochstämme mit einem 
Mindeststammumfang von 16-18 cm jeweils in einer mindestens 6 m² großen Baumscheibe 
zu pflanzen. Die Baumscheiben sind mit Bodendeckern, Gräsern oder Stauden flächig zu 
begrünen. Die Pflanzungen sind dauerhaft zu erhalten. Ausfälle sind am gleichen Standort, 
bei Straßenausbaumaßnahmen auch in räumlicher Nähe, zu ersetzen. 
 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB) 
 
 

Kennzeichnung 
 

Bergbau (gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 2 BauGB) 
 
Der gesamte Planbereich gehört zu den Gebieten, unter denen der Bergbau umging und 
zum Anpassungsbereich gemäß § 110 Bundesberggesetz vom 13.08.1980, zuletzt geändert 
durch Artikel 2 G vom 20.07.2017 (BGBl. I S. 2808). Bei einer Bebauung des Gebietes sind 
möglicherweise besondere Sicherungsmaßnahmen erforderlich. Bauherren werden gebeten 
Kontakt mit den zuständigen Bergwerkseigentümern aufzunehmen. 
 
 

Hinweise 
 

1. Bodendenkmal 
 
Auf die Meldepflicht bei der Entdeckung von Bodendenkmälern nach § 15 Denkmalschutz-
gesetz (DSchG NW) wird hingewiesen. Beim Auftreten archäologischer Bodenfunde ist die 
Untere Denkmalbehörde der Stadt Oberhausen oder das Rheinische Amt für Boden-
denkmalpflege, Augustusring 3 + 5 in 46509 Xanten unverzüglich zu informieren. Boden-
denkmal und Fundstelle sind zunächst unverändert zu erhalten. 
 
2. Kampfmittelfunde 
 
Sollte bei Veränderungen der Erdoberfläche der Verdacht auf Kampfmittelfunde aufkommen, 
sind die vorgesehenen Bauvorhaben mit besonderer Vorsicht weiterzuführen, da das Vor-
handensein von Kampfmitteln nie völlig auszuschließen ist. Weist der Erdaushub außer-
gewöhnliche Verfärbungen auf oder werden verdächtige Gegenstände festgestellt, sind die 
Arbeiten sofort einzustellen und der Staatliche Kampfmittelbeseitigungsdienst über die 
Feuerwehr bzw. die Polizei zu verständigen. 
 
 
 

Rechtsgrundlagen 
 

Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I, S. 3634); 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 27.11.2017 (BGBl. I, 
S. 3786); Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl. I, S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057); Landeswassergesetz NW 
(LWG) vom 08.07.2016 (GV. NRW. 2016, S. 559). 
 


